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So taucht denn eine weitere Frage auf: Von welcher Bedeutung
ist die G. W. A. für die Arbeiter der betreffenden Betriebe
Es liegt auf der Kand, daß der Privatunternehmer nicht gewillt sein
wird, den Arbeitern und Angestellten der Werke die gleichen
Arbeitsbedingungen (in bezug auf Lohn, Arbeitszeit, Ferien) zu gewähren
wie die öffentlich-rechtliche Korporation; huldigen doch konservative
Kommunalpolitiker schon aus dem Grunde der G. W. A., weil diese

Anternehmungsform eine „freiere" Arbeiterpolitik gestatte, d. h. keine

Rücksicht auf die Forderungen der Arbeitervertreter im Stadtparlament
zu nehmen brauche. Da nun in der G. W. A. das private Vertragsrecht

herrscht, so muß hier die Lage der Arbeiter eine Verschlimmerung

erfahren. „Mit Besorgnis sehen daher die Angestellten und
Arbeiter der Entwicklung zum gemischt-wirtschaftlichen Betrieb
entgegen. Der Einfluß der städtischen Körperschaften... ist in der neuen
Form der öffentlichen Betriebe sehr gerin g"'). So bleibt denn
den Arbeitern der G.W.A. zum Schutze ihrer Interessen nichts
anderes übrig, als zum radikalsten Mittel des sozialen Kampfes zu
greifen — zum Streik, zumal da das Dienstverhältnis in einem Betrieb
privaten Rechtes das juristische und moralische Streikverbot annulliert.
— Aeberhaupt kann die Stadtverwaltung auch beim gemischt-wirtschaftlichen

Betrieb parteipolitischen Kämpfen schwerlich aus dem
Wege gehen. Die Praxis beweist zur Genüge, daß die Probleme
der Tarif- und Arbeiterpolitik auch bei dieser Anternehmungsform
ebenso intensiv die Aufmerksamkeit der Stadtparlamente in Anspruch
nehmen wie bei der kommunalen Regie, und daß die Munizipalitäten,
die ja nach parteipolitischen Grundsätzen gewählt werden, sich nicht
hinter die „private Form" verschanzen und die Interessen der
Konsumenten und Arbeiter preisgeben können. Daraus erhellt aber, daß
die von der G. W. A. erwartete „politische Ruhe" doch ausbleiben
muß.

^
(Fortsetzung folgt.)

-) Kommunales Jahrbuch 1913/1914, S. 64S.

An die Leser öer ..Roten Revue richten wir öie Bitte,
die ..Revue weiter zu empfehlen und uns mit Postkarte Aö
reffen mitzuteilen, an öie wir Probenummern fenöen können.

Genoffenfchastsbrulkerei Zürich
(Postfach)
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